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Antrag für die Mitgliederversammlung am 19.März 2026 

  

Beschlussantrag 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 

Herr Karl Lotze wird mit sofortiger Wirkung aus seinem Amt als Mitglied des Vorstands des 1. GC Fürth 
abberufen. 

Begründung 

Vorstandsmitglieder bedürfen für die Ausübung ihres Amtes des fortdauernden Vertrauens der Mitglieder. 

Unabhängig von einer vereinsrechtlichen oder satzungsrechtlichen Bewertung einzelner Sachverhalte 
sehen ich das notwendige Vertrauen in eine dauerhaft einvernehmliche, integrierende und am 
Vereinswohl orientierte Amtsführung als nicht mehr gegeben an. 

Die Abberufung erfolgt ausdrücklich unter Bezugnahme auf die zwei beigefügten Schreiben und 
damit der Feststellung eines schuldhaften Verhaltens, aber unabhängig von etwaigen 
vereinsordnungsrechtlichen Maßnahmen. 

Sie stellt ausschließlich eine Entscheidung über die zukünftige Ausübung des Vorstandsmandats dar. 

Hilfsweise beantrage ich, falls satzungsrechtlich erforderlich: 

Sollte die Satzung eine Abberufung nur aus wichtigem Grund vorsehen,  festzustellen, dass das für die 
Amtsausübung erforderliche Vertrauensverhältnis nachhaltig beeinträchtigt ist und hierin ein wichtiger 
Grund im Sinne der Satzung liegt. 

Ich gehe davon aus, dass die Mitgliederversammlung gemäß Satzung für die Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern zuständig ist. 

Sofern formale Voraussetzungen (z. B. qualifizierte Mehrheit oder vorherige Ankündigung) erforderlich 
sind, wird um entsprechende verfahrensmäßige Behandlung gebeten.  

Ich bitte hiermit höflichst um eine rechtzeitige und vollständige Benachrichtigung der Mitglieder 
über diesen Antrag. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anlagen: 

Brief_an_Vorstand_GC_Fuerth.pdf 

Antwort_Brief_an_Vorstand_GC_Fuerth.pdf 

Peter Czop
Bleistift
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Hessdorf, 04.10.2025 

 

Betreff: Bitte um Prüfung und Maßnahmen gemäß Vereinsordnung 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Mitglieder des Vorstands, 

lieber Robert, 

seit 1994 bin ich gemeinsam mit meiner Frau Mitglied im 1. GC Fürth. In über 30 Jahren war es 

nie erforderlich, mich schriftlich an den Vorstand zu wenden. Die jüngsten Ereignisse im Club 

geben mir Anlass zur Sorge und veranlassen mich, mich erstmals schriftlich an Sie zu wenden. 

Im Rahmen der Clubmeisterschaft wurde das Mitglied Maximilian Markert im Zusammenhang mit 

der Halfway-Verpflegung durch Vorstandsmitglied Karl Lotze in einer Weise konfrontiert, die ihn 

dazu bewogen hat, seine Mitgliedschaft zu kündigen. 

Beim Turnier „Vierball Bestball“ am 14.09.2025 wurde die Spielgruppe Jonas und Emil Adamsson, 

Simon Turner und Sophie Bova durch Herrn Lotze direkt vom Grün der 18. Spielbahn ins 

Sekretariat zitiert und eines Regelverstoßes wegen Spielunterbrechung bezichtigt. Nach meiner 

Einschätzung – und gestützt durch die Aussage eines Teilnehmers des Kurzplatzturniers – wurde 

das Spiel nach Beendigung der Spielbahn 9 im Sinne der Golfregeln weder unangemessen 

verzögert noch unterbrochen. Die Gruppe nutzte den Weg zur Spielbahn 10 für einen 

Toilettenbesuch und zur Getränkebeschaffung – ein üblicher und nachvollziehbarer Vorgang bei 

Turnieren wie auch bei Privatrunden. 

Die Ansprache durch Herrn Lotze wurde von den Beteiligten als laut und unangemessen 

empfunden – besonders bedauerlich angesichts der jugendlichen Spieler im Flight sowie eines 

Spielers, der sich in drei Mannschaften des Clubs engagiert. Zudem wurden die weiteren 

Mitglieder der ad-hoc eingesetzten Spielleitung offenbar nicht gehört oder waren sich ihrer Rolle 

nicht bewusst. 

Der Verbleib von Simon Turner im Golfclub steht weiterhin auf der Kippe, auch wenn wir 

Mannschaftskollegen zwischenzeitlich auf ihn einwirken konnten. Damit stehen zwei engagierte 

Mitglieder kurz davor, den Club zu verlassen – ein Umstand, der nicht nur menschlich, sondern 

auch im Hinblick auf die Außenwirkung bedenklich ist. Besonders, da eines der betroffenen 

Mitglieder seine eigene Golfbekleidungskollektion im Pro-Shop vertreibt und das andere bei 

unserem strategischen Partner adidas direkt mit dem Vorstand zusammenarbeitet. 

Ein weiteres Beispiel für mangelnde Vorbildfunktion ist die Nutzung eines Carts auf den Löchern 

1–9 während einer privaten Runde am Sonntag, dem 28.09.2025 – obwohl dies laut PC-Caddie 

ausdrücklich nur für die Löcher 10–18 erlaubt war.  
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Werte und Verhaltensleitlinien 
Auf unserer Homepage sowie in den veröffentlichten Dokumenten, etwa der Vereinsordnung, 

vermisse ich eine klar formulierte Werteagenda, die Orientierung bietet und Leitlinien für das 

Verhalten der Mitglieder und des Vorstands vorgibt. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit fallen mir folgende Werte ein: 

• Integrität und Transparenz 

• Respekt und Fairness 

• Verantwortung und Nachhaltigkeit 

• Teamgeist und Zusammenarbeit 

• Serviceorientierung und Mitgliederzufriedenheit 

• Innovation und Weiterentwicklung 

Wir Mitglieder sollten darauf vertrauen können, dass die Vorstandschaft vertrauensvoll und 

lösungsorientiert zusammenarbeitet, Konflikte zeitnah und respektvoll löst und konstruktive 

Kritik annimmt. Wir erwarten die Förderung eines respektvollen Miteinanders auf und neben dem 

Platz, transparente Entscheidungen mit klarer Kommunikation, Einbindung der Mitglieder bei 

wichtigen Themen und eine Vertretung des Vereins nach innen und außen mit Würde und 

Integrität. Nachhaltigkeit, langfristige Entwicklung und die kontinuierliche Verbesserung des 

Angebots, der sportlichen Leistungsfähigkeit der Mannschaften und der Infrastruktur sollten im 

Zentrum des Handelns stehen. 

Das mag selbstverständlich erscheinen – und dennoch formuliert jedes erfolgreiche Unternehmen 

seine Werte und Leitbilder als Ausdruck der gelebten Unternehmenskultur, mit Führungskräften 

als wirksame Vorbilder. 

Mein Anliegen 
Die geschilderten Verhaltensweisen von Herrn Lotze stehen aus meiner Sicht nicht im Einklang 

mit der Vorbildfunktion eines Vorstandsmitglieds oder einer Spielleitung. 

Ich bitte daher die Vorstandschaft, gemäß §8 und §13 der Satzung vom 14. November 2024 den 

Ehrenrat anzurufen, um auf Grundlage von §4 und §4.1 der Vereinsordnung vom 18. Oktober 

2024 über mögliche Ordnungsmaßnahmen zu beraten. Insbesondere sehe ich §4.1 Punkt a als 

erfüllt: Handeln gegen die Vereinsinteressen. 

Ich bin überzeugt, dass eine vollständige Aufklärung durch den Ehrenrat oder den Vorstand selbst 

– unter Einbeziehung der Beteiligten und Zeugen – im Interesse der gesamten Vorstandschaft 

liegt. 

Eine formelle Entschuldigung des Vorstands gegenüber allen betroffenen Mitgliedern wäre ein 

wertvolles Zeichen der Anerkennung und Verantwortung, wenngleich sie angesichts der 

zwischenzeitlichen Verzögerung ihre volle Wirkung möglicherweise verfehlt. 





Peter Czop
Kreis

Peter Czop
Kreis






